
1046 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

1978 11 02 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1978, mit dem die Reisegebührenvorschrift 

1955 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die auf Grund ,des § 92 Abs. lides Gehalts
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, aJs Bundesgesetz 
in Gel'01mg stehende V ero1"dnungder Bundesre
gierung vom 29. März 1955, BGBl. Nr. 133, 
in ,der Fa'ssung der Verol'ldnungBGBl. Nr. 203/ 
1955 und der Bundesgesetz,e BGBl. Nr. 158/ 
1967, BGBl. Nr. 192/1971,BGBL Nr. 574/1973, 
BGB!. Nr. 304/1975, BGBl. Nr. 297/1976 und 
BGBl. Nr. 263/1978 wiI'd W1ie folgt g,eändert: 

1. Im § 10 Abs. 2 lentfällt der zweite Satz. 
2. Nach § 10 Abs. 2 wind eingefügt: 

,,(3) Die besondere Entschädrgung gemäß 
Abs. 2 beträgt: 

a)Für Motorfahrräder und Motor
r~der mit einem Hubraum bis 
250 om3 je Fahr:kJilometer ........ .0,80 S 

b) Für Motorräder mit einem Hub
raum über 250 ems je Fahrkilo-
meter ......................... 1,40 S 

e) Für P,ersonen- und Kombinatiorrs
kraftlwag,en je Fahrki,lometer .... 2,60 S. 

(4) Für jede Person, der,en Mitbeförderung 
dienstlich notwendig ,ist, ;gebührt .ein Zuschlag 
von 0,30 S je Fa:hrkiilometer." . 

3. Die A'bs. 3 bis 6 ,des § 10 ,erhalten die Be
zeichnung ,,(5)" his ,,(8)". 

Artikel 11 

Abweichend von der im Art. I festgesetzten 
Höhe der. ibesondeI'en Entschädigung beträgt 
drese Ennsch~oo~tmg für Per.sonen- und Kombi
nationskraftwag,en mit einem HubI'aum über 
1 500 em3 j,e Fahrkilometer 3,00 S. 

Artikel III 

(1) nies es Bundesgesetz tI'itt mit 1. Oktober 
1978 in Kralt. 

(2) Mit der Vollz!iehung d~eses Bundesg,esetzes 
ist der Bundeskanzler, in Angelegenheiten jedoch, 
,die nur den Wirkun~bereich ,eines Bundesmini
sters betroeff,en, dieser Bundesmlini'ster betr,aut. 

Erläuterungen 

I. 
Die Reisegebühiemorschcift 1955 (RiGV), zu

letzt ,geändert mit Bundesg,esetz vom 24. Mai 
1978, !BOB!. Nr. 263, r.e~e1t ~m § 10 Abs. 2 
die besondere Entschädigung für die Benützung 
cineseigenen Kraftfahrzeuges ("amtLiches Kilo
meterge1d"). Die ,ersten beiden Sätz,edieser Ge
s'etzesstelle lauten: 

"Der Beamte erhält für die Benützung eines 
eigenen Kraftfahrzeuges -eine besondere Entschä
digungan Stelle der ,sonst >in ß.etracht kommen-

den Reisekostenvergütung nur dann, wenn die 
vorg,esetzte D~en:ststel1e bestätigt, ,daß die Be
nützung des eigenen KraftfahI'Zeuges iim Dienstes
lnteressle Liegt. Die Höhe solcher Entschädigungen 
und allfälhiige vom ß.eamten zu emüllendeBe
dingungen werden vom BundeskaIliZleramtein
vernehmlich mit dem Bun,desministerium für 
Finanzen unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Anschaffungs- und Haltungskosten festgeLegt." 

Auf Grund ,des § 10 Abs. 2 leg. eit. war die 
Höhe ,der 'besonderen Em,schäJdigung für die Be-

1046 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 1046 der Beilag,en 

uützung ,eigener KraftfahrZieuge ab 1. ,April 1974 
W1ie folgt festgesetzt worden: 

1. für Motorfahrräder und Motorräder 
mit einem HubvoJumen :bis 250 em3 

pl'O KilOl111!e~er, 

2. für Motorräder mit einem Hubvolu
men über 250 em3 •••••••••••••• 

pro. Kilometer, 

3. für Personen- und KombiIlJatio.ns
krraftw.ag,en mit einem HUlbvolUilllen 
bis 1 000 om3 •••••••••••••••••• 

von 1 001 ibis 1 500 ems ......... . 
von 1 501 Ibis 2 000 em3 •••••.•••• 

über 2 000 em3 •••••••••••••••••• 

pro. Killometer. 

11. 

0,75 S 

1,30 S 

2,-S 
2,40 S 
3,-S 
3,50 S 

Schon im November 1976 sind die Gewerk
'schaften ,des öffendichen Dienstes mit ,der Por
derung nach ,Fortsetzung der Verhandlungen 
über die NeufesuetZiung des ",amdichen Kilome
terge1des" 'an die Verwaoltmng herangetreten. Im 
}aihre 1977 wurde ,ein Arhetitsausschuß, beste
hen.d a.us Vert:retern des Bundeskanzleramtes, 
des Bundesministerirums für Firranzenund der 
Gew,erksch,aften, mit :dem Aiuftrag 'eingesetzt, 
,einen ,neuenBerechnungsmodus ZiU erarbeiten. 
Die Notwendigkeit ,der Schaffung neuer Grund
la:gen für ,die Festsetzung ,der "Anschaffun.gs- und 
Haillung~kosten" 'erga:b s,ich ,aus dem Ums'lland, 
daß die bi9herlg,e Art der Fesdegung auf der 
iBasis Vlon Werten edolgte, die von ,den Kraft
faihrerorganisationen a,ut Grund einer betriebs
wil'tschaf.t1ichen Idealrechnung ,ersteHt worden 
W1ar. Da di'e HeranrzrehuIllg einer solchen "i,deal'en" 
AusrI<tIllgsbtasis für den ,FaU des beamteneigenien 
Krafdahrzeuges, ,dessen BenützJUng großteils nur 
f:aHweis.e für :dienstliche Zweekeer,folgt, nicht ge
rechtfertigt erschien, wurde vereinbart, fur :die 
künftige Bemessung ,des ,,'a,mtlichen Kilometer

'geldes" von Anschaffungs- und Ha1tungskosten 
auszugehen, ,die den aufgezeigten Umstän'den 
Rechnung Itragen. . 

III. 

Mit dem Inkrafttreten des 2. Abgabenände
r:ungsgesetzes, BGBL NI'. 645/1977, und der da
mit verbundenen Restriktion ,der steuerlichen 
Absetzharkeit von Kfz~Kost:enibei priv;aten 
Dienstgebel'n war ,daher ,auch der Dienstgiebel' 
Bund gezwungen, Übel'legungen anzusteLLen, 
wie die Sätze des "amtlichen KilometergeLdes" 
mit Bodacht :a:uf die wirtschafts- und rechtspoli
tischen Motive .des 2. Ahga:benändemngsgesetzes 
(Verr1ngerung ,der Autoimporte und des Ener
,gielbedacles und damit ,eine Entlastung der 
Staatsfinanz,en) . inand'erer ~eeignet,er Weise re-

guliert werden können. Im Jahre 1978 wurden 
,daher neuerlich Verhandlungen mit den Gewerk
schaften ,des öff·entlichen Dienstes mit dem Ziel 
einer Novdlierung ,des § 10 RGV 1955 geführt. 
Das Ergebnis dieser V,erhand1ungen hat im bei
Eegenden Geset:vesentwurf seinen Niederschhg 
gefunden: 

1. D~e Höhe des "amtLichen Ki1ometergeldes" 
wird künftig :anha:nd des vo.m österreichischen 
Stlatistischen ZeIl!tra:lamt ermittelten Subindex 
"privater' Kraftf.ahrz,eugverkehr" valorislert 
werden. Soba1d ,der DUlbindex ,den Wert 'Von 7% 
Inedexsteigerung frberschl'eitet, soH das Kilome
tergeld ah dem ,dana'UHol~en.den Monat um die
s'en Pl'ozentsatz iangehoben wel1den . .Nb Basis für 
dliesen Suhindex war zum 1. April 1978 von, 
105,5 auszugehen. Die im vorLiegenden Gesetz
entwud vorgesehenen Entschädigungssätze wur
den bereits nach (der neuen Methode festgesetzt. 

2. Um das Ziel ,eines einheitlichen "amtlichen 
KilOimetergeJ.des" 'Zu erreichen, wind nur der. 
Satz von 2,40 Sauf Grund der Entwicklung des 
Subindex "Verkehr" ,ange!holben, während ,der 
S,atz ~u 3,- S ,eingef,roren wrr,d. 

3. Bei den Bersonen- ,uIl!d Kombinationskraft
wa,gen werden ,die Ansätze fü.r die oberste und 
unt'erste Hubnaumkategorie aufgela'Ssen, sOIdaß 
in Hinkunft his 1500 em3 die Entschädigung 
2,40 S, valo.risiert 2,60 S, und für Hubräume 
über 1 500 cm3 ,dle Entschädi,gung 3,- S beträgt. 

4. Auch der für die MitJbeförder,ung eines 
dienstl'eisenden Beamten gewährte Zuschlag zum 
"amtlichen K,ilometenge1d« wird kÜIl!Etig'hin 
nach MaßgaJbe ,der Veränderuiligen des Subindex 
"Verkehr" neu hemess,en. 

5. Hinsichtlich -der Systematik' der Einteilung 
und ,der Entschä.dj,gung für einspucige Kraftfahr
zeuge verbleiht es bei ,der bisheri!gen Regelung; 
künftige NeUlbemes'sungen werden ebenEaJIs 
unter Zugrunde1egungdes modifizierten Subin
dex "Verkehr" Vlorgenommen werden. 

Die KllJometergeldsätze wel'den im Gegensatz 
zur derzeit gege!benen Regelung ,iJm Abs. 3 des 
§ 10 ,der RGV direk<t im Gesetz vetia:nkert, Wo
mit V!oraUem der Puibliz,ität und der Trtansparenz 
einer für weite IBel"eiche ,der Privatwirtschaft 
interessanten Vorschr~ft gedient w,eriden seil. 

Die Entscheidungsfreiheit des Beamten, sein 
Kraftfahrzeug im Dlenstlesinteresse fjir ,den 
Dienstgeber zu ibenütz,en, bleibt auf.recht. 

Der Gr'enzwert W'Ul'de im September 1978 
überschl'itten, Idaher sol1, das Gesetz mit dem 
1. Oktober 197,8 in Kl'aft treten. 

Mit dem Gesetzesvorhaben 'Sind keine 'wesent
lichen Mehrkosten veribunden. 
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